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Oberkontrolassistent — Hauptamtsassistem.
Man schreibt uns:
„Nach den sonst üblichen Normen hinsichtlich der Rang­

unterschiede stehen die bei unteren Organen oder Behörden 
angestellten Hülfsbeamten gleicher Kategorien denjenigen nach, 
welche bei oberen Behörden angestellt sind, so rangirt der 
Steueramtsassistent nach dem Hauptamtsassistenten, der Pro- 
vinzialsekretair hinter dem Ministerialsekretair, die Postsekre- 
taire hinter dem Oberpoftsecretair u. s. w.

Bei der durch das neue Steuergesetz nothwendig geworde­
nen neuen Beamtenkategorie der Ober-Controlassistenten ist 
man roll dieser Norm abgewichen. Der Oberkontroleur ist 
dem Hauptamte unterstellt, nichtsdestoweniger hat man sei­
nen Assistenten dem Assistenten des Hauptamtes vorgeordnet, 
denn er erscheint im Etat vor letzterem, hat ein höheres 
Durchschnittsgehalt als dieser und gilt die Uebersührung 
eines Hauptamtsassisteuten in die Stelle eines Oberkontrol- 
assistenten für eine Beförderung.

Dabei soll nach den bestehenden Bestimmungen ein Haupt- 
amtsassisteilt derartig vorgebildet sein, daß er beim Haupt­
amte nicht nur in jedem Verwaltungszweige Verwendung fin­
den, sondern auch das dritte Hauptamtsmitglied, den Haupt- 
amtskontroleur vertreten kann, während an den Oberkontrol- 
assistenten nur einseitige Anforderungen, hauptsächlich auf dem 
Gebiete der Branntweinsteuerverwaltung gestellt werden und 
in Aussicht genommen ist, diese Stellen vorzugsweise mit 
civilversorgungsberechtigten Candidaten zu besetzen.

Daß ein Obercontrolassistent Abfertigungen selbständig zu 
besorgen hat, bei denen hohe Steuerbeträge festzustellen sind, 
dürfte ein ausschlaggebender Grund für seine Bevorzugung 
nicht sein, da auch Hauptamtsassistenten im Zollverkehr und 
in der Zuckersteuer ebenso selbständig noch weit höhere Ab- 
gabenbeträge festzustellen haben.

Ein nach Vorschrift ausgebildeter Hauptamtsassistent 
kann jederzeit, wenn er die sonstigen Vorbedingungen erfüllt,

ein tüchtiger, in allen Verw altungszweigeu Bescheid wissender 
Oberkontroleur werden, während dies bei einem und iür den 
Oberkoutrolasststeuteudienst ausgebildeten Beamten nicht der 
Fall ist und dennoch soll der Oberkontrolassistent dem Haupt­
amtsassisteuten vorangehen —"

„ ,,erkläret mir, Graf Oeriudur 
„ „diesen Zwiespalt der Natur!"

Wir bemerken dazu:
Der Oberkontrolassistent soll nicht ein nur untc- der 

Verantwortlichkeit des Oberkontroleurs arbeitender Gehülfe 
sein, wie der Hauptamtsassistent ein unter der Verantwort­
lichkeit des Hauptamts arbeitender Gehilfe ist, sondern er ist 
der mit eigener Verantwortlichkeit belastete Vertreter des 
Oberkontroleurs bei den ihm obliegenden Dienstgeschäften. 
Assistent steht hier für Substitut, Vertreter, Beigeordneter und 
in diesem Sinne geht er den Hauptamtsassistenten allerdings 
vor, da der Oberkontroleur auch über dem Hauptamtsassisten­
ten steht.

In der Bundesrathssitzung vom 13. Dezember wurde 
unter Anderem Folgendes beschlossen: den Eingaben mehrerer 
landwirthschastlicher und industrieller Vereiue wegen Beseiti­
gung des Identitätsnachweises bei der Ausfuhr von Getreide, 
der Eingabe des Vorstandes des deutschen Brauerbundes zu 
Frankfurt a. M. betreffend die Fixation der Brausteuer, keine 
Folge zu geben, ferner — behufs Herbeiführung eines ein­
heitlichen Verfahrens in den einzelnen Bundesstaaten, — daß 
die nach dem Branntweinsteuergesetz für eine bestimmte Bren­
nerei zu dem niedrigeren Verbrauchsabgabensatze bemessene 
Jahresmenge Branntwein weder dauernd noch zeitweilig auf 
eine andere Brennerei übertragen werden darf, ferner: daß 
mit Beziehung auf die Einfuhr des in den badischen Zoll­
ausschlußgebieten erzeugten Branntweins in das deutsche Zoll­
gebiet die badische Regierung um Zurücknahme der die Zoll-


